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Mobil im Alltag 

Schulung in Orientierung & Mobilität (O&M) 

Wenn das Sehvermögen schlechter wird oder ganz verloren geht, werden auch die kleinsten Wege zum Problem. Denn Blindheit oder Sehbehinderung schränken die selbständige Orientierung und Fortbewegung in hohem Maße ein. 

Die Schwierigkeiten fangen meist schon in der eigenen Wohnung an. Aber spätestens beim Verlassen der gewohnten Umgebung und mit der Teilnahme am Straßenverkehr werden sie so groß, dass die Betroffenen Hilfe und Unterstützung von sehenden Menschen benötigen. 

Die Rückkehr zur Selbstständigkeit im häuslichen Bereich und im Straßenverkehr ermöglicht eine Schulung in Orientierung&Mobilität (O&M). Dort lernen blinde und sehbehinderte Menschen den Gebrauch des weißen Langstockes zur Orientierung und Fortbewegung. 
Ältere blinde oder sehbehinderte Menschen, Betroffene mit zusätzlichen Behinderungen sowie blinde und sehbehinderte Kinder werden je nach Bedarf in geeignete alternative Hilfsmittel oder auch individuell angepasste Mobilitätshilfen wie spezielle Langstöcke oder Rollenwagen eingewiesen. 

Wer kann teilnehmen? 

An einer O&M-Schulung können sehbehinderte, geburtsblinde und spät erblindete sowie blinde und sehbehinderte Menschen mit weiteren Behinderungen unabhängig von ihrem Alter teilnehmen. 

Wann sollte mit der Schulung begonnen werden? 

Blinde und sehbehinderte Menschen im Erwachsenenalter sollten schnellstmöglich nach Eintritt der Blindheit oder Sehbehinderung an einer O&M-Schulung teilnehmen, um einen wesentlichen Teil ihrer Selbstständigkeit bewahren zu können. Damit können gleichzeitig die mit der Behinderung einhergehenden psychischen Belastungen vermindert werden. 

Bei blinden und sehbehinderten Kindern ist es wichtig, dass die O&M-Schulung bereits im Kindergartenalter begonnen und in unterschiedlichen, dem Entwicklungsstand des Kindes angepassten Intervallen fortgeführt wird. So steigen die Chancen der Kinder deutlich, als Erwachsene weitestgehend selbstständig mobil zu sein.
Wer führt die Schulung durch? 

Die Teilnehmer werden durch qualifizierte und anerkannte Rehabilitationslehrerinnen und -lehrer geschult. Die Voraussetzungen dafür haben diese Fachkräfte in einer spezifischen blindenpädagogischen Zusatzausbildung erworben.  

Wo findet die Schulung statt? 

Die Schulung findet am jeweiligen Wohnort und dort statt, wo der Teilnehmer sich alltäglich aufhält. Das kann neben der Wohnung u. a. die Arbeitsstätte, der Kindergarten, die Schule oder die Werkstatt für Menschen mit Behinderung sein. 

Außerdem gibt es in einigen Bundesländern die Möglichkeit eines mehrwöchigen Intensivkurses an einer Blindeneinrichtung mit anschließender mehrtägiger Einweisung in die Besonderheiten des eigenen Wohnortes.
Was kann man lernen? 

Umgang mit Hilfsmitteln 

Im Mittelpunkt der Schulung steht die Einweisung in den Gebrauch des Hilfsmittels Blindenlangstock. Der Teilnehmer lernt, mit dem Langstock Hindernisse und Untergrundstrukturen wahrzunehmen. Mit Hilfe der verschiedenen Langstocktechniken können Umweltinformationen wie Orientierungspunkte und Gefahren rechtzeitig gefunden bzw. erkannt werden. Sehbehinderten Teilnehmern wird zusätzlich die Anwendung von zur Orientierung wichtigen Hilfsmitteln wie Monokular, Lupe und Kantenfiltergläser vermittelt. 

Einsatz der verbleibenden Sinne 

In der O&M-Schulung werden auch die verbleibenden Sinne geschult. So müssen z. B. über das Gehör Schalländerungen wahrgenommen werden. Dies bewirkt die wesentliche Grundlage für den Aufbau einer Raumvorstellung und Richtungsorientierung. Sehbehinderten Menschen werden Möglichkeiten aufgezeigt, das vorhandene Restsehvermögen optimal zu nutzen. 

Orientierung und Fortbewegung 

Der Einsatz des Blindenlangstocks wird in Gebäuden, innerhalb von ruhigen Wohngebieten, im Einkaufsviertel, bei lebhaftem Straßenverkehr, in der Innenstadt und bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel geübt. Es werden verschiedene Möglichkeiten zur Analyse des Verkehrsgeschehens, zur Beurteilung von Verkehrsabläufen und sich daraus ergebenden Gefahren sowie für das sichere Überqueren einer Straße auch ohne visuelle Wahrnehmung erlernt. 
Darüber hinaus wird der Teilnehmer zum Aufbau einer räumlichen Orientierung und Reorientierung angeleitet. Der O&M-Lehrer vermittelt in diesem Zusammenhang den Umgang mit tastbaren Plänen oder Modellen. 

Das Schulungsprogramm wird stets an die Anforderungen, denen der Teilnehmer im wirklichen Leben ausgesetzt ist, und seine persönlichen Zielstellungen zur eigenständigen Fortbewegung individuell angepasst.  

Wie lange dauert die Schulung? 

Der Stundenumfang einer O&M-Schulung, aber auch die Zeitspanne, in denen die Schulungsstunden umgesetzt werden, hängen von der individuellen Situation des Teilnehmers ab. Sie kann am Block oder im Intervall stattfinden. Unter anderem haben die folgenden Faktoren auf den notwendigen Stundenumfang und die Dauer der Schulung Einfluss. 

Art und Auswirkung der Seheinschränkungen bei sehbehinderten Menschen 

Dass die Schwere einer Sehbehinderung für den notwendigen Umfang an Schulungsstunden mitentscheidend ist, liegt nahe. Doch sie hat auch eine entscheidende Auswirkung auf die Gesamtdauer der Schulung. So ist für einige sehbehinderte Menschen der Einsatz des Langstockes zum Erkennen von Hindernissen bei guten Lichtverhältnissen nicht nötig. Doch bei bedecktem Himmel, Dämmerung oder Dunkelheit, aber auch Blendung sind sie auf dieses Hilfsmittel angewiesen. In solchen Fällen erfolgt die Schulung vor allem bei den für den Betroffenen problematischen Lichtverhältnissen. So werden die Schulungstermine von so schwer kalkulierbaren Voraussetzungen wie Witterungseinflüssen abhängig. 

Vorhandensein, Art und Umfang von zusätzlichen Behinderungen 

Kommt zur Blindheit oder Sehbehinderung eine zusätzliche geistige oder körperliche Behinderung hinzu, können die Betroffenen die Einschränkung ihres Sehsinns kaum durch die Nutzung anderer Sinne ausgleichen und benötigen daher in der Regel eine deutlich höhere Stundenzahl als Menschen, bei denen ausschließlich der Sehsinn eingeschränkt ist. 

Alter der Teilnehmer 

Mit zunehmendem Alter wird es für Menschen schwerer, sich auf neue Situationen einzustellen und neue Dinge zu lernen. Oft kommen auch noch weitere altersbedingte Erkrankungen hinzu. Teilnehmer im hohen Lebensalter benötigen deshalb in vielen Fällen mehr Schulungsstunden in Orientierung & Mobilität als jüngere Menschen. 

Kinder bedürfen deutlich mehr Schulungsstunden als erwachsene Teilnehmer, da ihre körperliche und geistige Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Ihre Fähigkeiten sind in der Entwicklung, und sie sammeln laufend neue Erfahrungen für den Lebensalltag. Entsprechend müssen die Inhalte der Schulung ihrem Lebensalter und Entwicklungsstand angepasst, anders aufbereitet und häufiger wiederholt werden.  

Persönliche Ziele und Motivation 

Während es für einen Schulungsteilnehmer ausreichend ist, sich innerhalb der eigenen Wohnung zurechtzufinden, muss ein anderer Einkäufe tätigen, in einer Großstadt über verkehrsreiche Kreuzungen gehen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Auch dadurch kann die notwendige Stundenzahl sehr unterschiedlich ausfallen. 

Aufgrund all dieser individuellen Voraussetzungen werden Umfang und Dauer der O&M-Schulung vorab in einem persönlichen Beratungsgespräch ermittelt und die Schulung stets im Einzelunterricht durchgeführt. 
Wer trägt die Kosten? 

Die Teilnehmer benötigen eine Verordnung vom Augenarzt, in der die Notwendigkeit der Schulung in Orientierung & Mobilität mit Diagnose bescheinigt wird. 

Die Kosten für die O&M-Schulung werden nach Beantragung und Genehmigung von den gesetzlichen und vertragsabhängig von vielen privaten Krankenkassen übernommen. Je nach individueller Situation können auch andere Kostenträger zuständig sein. In Frage kommen Renten- und Sozialhilfeträger, die Agentur für Arbeit oder Berufsgenossenschaften. 
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